
Beratungsangebot von pro familia

Unser sexualpädagogisches 
Angebot

Hier können Sie sich informieren 
und einen Antrag stellen:

Kostenübernahme 
von Verhütungsmitteln

Für Frauen und 
Männer im
Landkreis Northeim

pro familia-Beratungsstelle Northeim
Entenmarkt 3
37154 Northeim

Termine werden nur über die 
Beratungsstelle Göttingen vereinbart.

Tel 0551 · 58627
Fax 0551 · 43726
E-Mail  goettingen@profamilia.de
www.profamilia.de

Telefonische Anmeldung
Mo – Do    09.00 – 12.00 Uhr
Mo & Mi    15.00 – 17.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass Termine 
nur nach Vereinbarung angeboten 
werden können.

mit uns können Sie reden

N i e d e r s a c h s e n

Wir informieren und beraten Sie

  bei Fragen zu Familienplanung, 
    Schwangerschaftsverhütung, 
	    Kinderwunsch

  bei Fragen zu Schwangerschaft, 
    Gesundheit, Geburt und Familie

  zu finanzieller Unterstützung werdender   	
    Eltern und den gesetzlichen Grundlagen

  zur veränderten Lebenssituation 
	    als Mutter und Vater

  im Schwangerschaftskonflikt 

  nach einem Schwangerschaftsabbruch

  bei Problemen rund um Partnerschaft 
	    und Sexualität

  bei Trennung und Scheidung, 
	    in Lebenskrisen

  Projekte für Kinder, Jugendliche und 
	    junge Erwachsene

  Information, Gespräche und 
	    Veranstaltungen für Eltern, ErzieherInnen, 	
    SozialpädagogInnen, LehrerInnen

goettingen_kosten.indd   1 14.03.2011   10:27:48 Uhr



Neues Angebot in Northeim Bin ich berechtigt? Was muss ich tun?

Seit Einführung des Gesundheitsmodernisie-
rungsgesetzes besteht für Menschen, die zur 
Sicherung ihres Unterhaltes staatliche Leis-
tungen erhalten, nicht mehr die Möglichkeit, 
einen Antrag auf Kostenübernahme ärztlich 
verordneter Verhütungsmittel zu stellen.

Die durchschnittlichen Kosten für die Pille 
betragen ca. 35 Euro dreimonatlich, für den 
Vaginalring ca. 20 Euro monatlich, für die 
Hormonspirale ca. 300 Euro und für die 
Sterilisation ca. 650 Euro. Viele Frauen und 
Männer können diese Beträge nicht mehr 
aufbringen.

Da die Aktivitäten verschiedener Verbände 
auf Bundes- und Landesebene bisher keine 
Gesetzesänderung bewirken konnten, ergriff 
der Runde Tisch „Frauengesundheit“  
Northeim, an dem die Gleichstellungsbeauf-
tragte, Beratungsstellen, Frauenärztinnen, 
Selbsthilfegruppen und andere Organisatio-
nen teilnehmen, die Initiative und unter- 
stützte den Antrag der Beratungsstelle pro 
familia auf Kostenübernahme der Verhütungs-
mittel bei der Sozial- und Sportstiftung des  
Landkreises Northeim.

Die Stiftung hat den dringenden Handlungs-
bedarf erkannt und Gelder für die Kosten-
übernahme zur Verfügung gestellt.

Die Antragsstellung erfolgt über die Bera-
tungsstelle pro familia. Weitere Informationen 
finden Sie hier im Faltblatt.

Wenn für Sie z.B. eine Spirale oder eine 
Sterilisation in Frage kommt, brauchen Sie 
einen Kostenvoranschlag von Ihrem Arzt/ 
Ihrer Ärztin.

Nehmen Sie z.B. die Pille oder andere  
hormonelle Verhütungsmethoden, benötigen 
Sie das Rezept.

Für nicht rezeptpflichtige Verhütungsmittel 
z.B. Kondome stellen Sie den Antrag direkt 
bei der pro familia Beratungsstelle.

Vereinbaren Sie bitte einen Termin für die 
pro familia-Beratungsstelle Northeim tele-
fonisch über die Beratungsstelle Göttingen 
Telefon: 0551 · 58627.

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen zu 
pro familia mit: 

Wenn Sie die Vorraussetzungen erfüllen, 
erhalten Sie eine Bescheinigung zur Kos-
tenübernahme für die Praxis oder für die 
Apotheke. Sie müssen dann die Verhütungs-
mittel nicht bezahlen. Die Praxis oder die 
Apotheke rechnet direkt mit pro familia ab.

Sie können einen Antrag auf Kostenüber-
nahme aller Verhütungsmittel stellen, wenn 
für Sie folgendes zutrifft:
  Sie wohnen im Landkreis Northeim und 	

    sind mindestens 20 Jahre alt (vor dem 20. 	
    Geburtstag bezahlt Ihre Krankenkasse 	
    ärztlich verordnete Verhütungsmittel)
  und Sie erhalten Arbeitslosengeld II, 

    Sozialhilfe (Grundsicherung), Wohngeld 	
    oder Leistungen nach dem Asylbewerber- 	
    leistungsgesetz.

  Rezept oder Kostenvoranschlag der Arztpraxis
  Personalausweis oder Pass
  Aktuelle Bescheide über:

    –  ALG II (Hartz IV) 
    –  Sozialhilfe 
    –  Wohngeld 
    –  Asylbewerberleistungsgesetz

Wir bedanken uns bei der Sozial- und Sport-
stiftung des Landkreises Northeim, ohne  
deren finanzielle Unterstützung dieses Ange-
bot nicht möglich wäre.
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